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Anhang 18  

Verwendung von normalentflammbaren Verglasungen in 
Außenwänden, ausgenommen Außenwandkonstruktionen mit 
geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen und Fassaden 

Stand: Juli 2022 

 

 

Anstelle von nichtbrennbar geforderten Verglasungen in Außenwänden dürfen normalentflammbare Verglasungen 

verwendet werden, wenn die Verglasung mit Mehrscheibenisolierglas mit Verbundsicherheitsglas jeweils aus 

nichtbrennbaren Einzelgläsern (z.B. Floatglas, Einscheibensicherheitsglas) und zwischenliegenden Folien besteht 

und das Mehrscheibenisolierglas mit Verbundsicherheitsglas insgesamt mindestens normalentflammbar ist und die 

Verglasung im Brandfall nicht zu einer dauerhaften Flammenausbreitung beiträgt.  

 

Dies gilt als erfüllt durch Verbundsicherheitsglas mit maximal zwei 0,38 mm dicken Folien aus Polyvinylbutyral 

(PVB)-Folien je Zwischenlage. Diese Verbundsicherheitsgläser dürfen auch in mehreren Scheibenebenen 

angeordnet sein (z.B. als Außen-, Mittel- und Innenscheibe). Die Scheibenkanten müssen durch eine Glashalterung 

aus nichtbrennbaren Baustoffen vor Flammeneinwirkung geschützt sein. Soll davon abgewichen werden, ist ein 

Anwendbarkeitsnachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 

 

 
1 nach Landesrecht 

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 2023/1 (Quelle: DIBt-Mitteilungen)




